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Anhang 6 zum Überwachungsplan (Überwachungsbericht) 

 
 

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung 
 

gemäß 
 

 § 52a Abs. 5 BImSchG 

 § 22a Abs. 5 DepV 

 § 9 Abs. 5 IZÜV 
 
 
 
Daten Betreiber 
 

Betreiber 
 

Agrargenossenschaft Großenstein e.G. Herr Schumann 

Betriebsname 
 

Schweinemastanlage Kleintauschwitz 

Betriebsanschrift (Standort) 
 

Schmölln OT Kleintauschwitz 

Anlagenbezeichnung 
 

Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen 
mit 2000 oder mehr  Mastschweinplätzen 

IED-Nummer und 
Anlagentätigkeit 

6.6 b 

Anlagenzuordnung 4. BImSchV 7.1.7.1 

Überwachungsintervall bei 
regelmäßiger Überwachung 
(Jahre) 

3 Jahre 
 
Nächste Kontrolle 2028 

 
 
 

Daten Überwachungsbehörde 
 

Behörde 
 

Landratsamt Altenburger Land 

Postanschrift 
 

Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg 

Kontakt 
 

florian.ingrisch@altenburgerland.de 
03447/586 450 
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Daten der Vor-Ort-Besichtigung 
 

1. Allgemeines 
 

Datum der Vor-Ort-Besichtigung 18.09.2025 

Datum des Berichtes 07.10.2025 

Übersendung des Berichtes an 
Betreiber am 

07.10.2025 

 
 

2. Grundlage/Anlass 
 

 Überwachungsprogramm 

 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung 

 Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen 

 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen 

 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung  

 Sonstiges 
 

Angabe des 
Genehmigungsbescheides; 
Art der Beschwerde / des 
Ereignisses / des Verstoßes; 
Nähere Erläuterungen 

- Bescheid nach § 15 (2) BImSchG Nr. 83/07/A 
vom 12.07.2007 

- Genehmigungsbescheid Nr. 12/10 nach § 4 
BImSchG vom 17.03.2011 (TLVWA) 
 

 
 
3. Beteiligte Behörden 
 

 untere Wasserbehörde 

 untere Abfallbehörde 

 untere Baubehörde 

 untere Naturschutzbehörde 

 untere Bodenschutzbehörde 

 Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

 Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 

 Veterinäramt 

 Sonstige (…) 
 
 

4. Beteiligte Sachverständige 
 

 § 22 VAwS  

 §§ 26, 28 BImSchG  

 § 29b BImSchG  

 Sonstige  

 
 
 
 
 



 3 

5. Überwachungsumfang 
 

 Gesamtanlage 

 Anlagenteile 
 

Alle Anlagenteile der 
Schweineaufzucht- und 
Mastanlage bestehend aus 
 
 
 
 

- ca. 10.600 Schlachtschweine/a 
- 4.316 Tierplätze in 7 Ställen mit je 13 Abteilen 

genehmigt aufgrund Tierschutzrechtlicher 
Bestimmungen aber nur mit 3850 Tieren belegt 

- 6 baugleiche Massivställe a 646 TP, Stall 
Erdmann a 440 TP mit Flüssigfütterung und 
Vollspaltenboden mit darunterliegenden 
Güllekanälen 

- Güllebecken 3.800 m³ (Gülleanfall 7500 m³/a)  
 

 
 
6. Prüfthemen 
 

 Luftschadstoffe / Gerüche 

 Lärm 

 Abfall 

 Abwasser 

 wassergefährdende Stoffe 

 Boden 

 Betriebssicherheit 

 Sonstiges 
 

Allgemeine Belange: 
 

geprüft 
 
 
 
 
 
 

Immissionsschutzrechtliche 
Erfordernisse: 

geprüft 

Baurechtliche Erfordernisse: entfällt 

Wasserrechtliche Erfordernisse: geprüft 

Veterinär- und 
tierseuchenschutzrechtliche 
Erfordernisse: 

geprüft 

Erfordernisse des 
Arbeitsschutzes: 

die zuständige Behörde hat nicht teilgenommen. 
Kontrolle und ggfls. Abstellung vorgefundener Mängel 
werden von der zuständigen Behörde in Eigenregie zu 
einem späteren Zeitpunkt wahrgenommen. 

Brandschutzrechtliche 
Erfordernisse: 

geprüft 

 
 



 4 

 
7. Ergebnisse 
 
Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungs-
anforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen 
 

Feststellungen Beschreibung Weitere Maßnahmen 

 keine oder 
     geringfügige 
     Abweichungen 
 

Erfordernisse des vorbeugenden 
Brand- und Katastrophenschutzes: 
 
Es wurden keine Mängel festgestellt.  
 
Erfordernisse des 
Arbeitsschutzes: 
 
Sind  von der zuständigen Behörde in 
Eigenregie zu prüfen. 
 

 nicht notwendig 

 Mitteilung an Betreiber 

 relevante 
     Abweichungen 

 
Immissionsschutzrechtliche 
Erfordernisse: 
 
Die Befüllung der Güllebecken hat 
stets unterflur zu erfolgen. 
 
Wasserrechtliche Erfordernisse: 
 
Die Rechteckbecken zur Lagerung 
von Gülle/Gärresten sind einer 
Sichtkontrolle im entleerten Zustand 
zu unterziehen. Diese Kontrolle ist 
mittels Fotos zu dokumentieren. Führt 
der Betreiber die Kontrolle nicht 
fristgerecht durch, wird die untere 
Wasserbehörde eine 
Sachverständigenprüfung im Sinne 
der AwSV an der Anlage anordnen. 
 
Veterinär- und 
tierseuchenschutzrechtliche 
Erfordernisse: 
 
Der Zaun ist instand zu setzen. 
 
Das Kadaverhaus ist instand zu 
setzen. 

 keine Maßnahmen, da 
      Abweichung beseitigt 

 Aufforderung an Be- 
      treiber zur Einhaltung 
      der Anforderungen mit 
      Fristsetzung 

 Anhörung / Anordnung 
      mit Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis 
      zur Einhaltung der 
      Anforderungen 
 

 schwer- 
      wiegende 
     Abweichungen 

  Anhörung / Anordnung 
      mit Fristsetzung 

 Betriebsstilllegung bis 
      zur Einhaltung der 
      Anforderungen 
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 Widerruf der 
      Genehmigung 
 

 
 

angefertigt: 
Im Auftrag 
 
 
 

Ingrisch 
Sachbearbeiter 
 


